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unternehmen arztpraxis –

Nr. 01435 EBM: weiterhin eine wichtige  
Leistung in der Basisversorgung

– Die Gebührenordnungsposition 01435 
EBM, für die bis Ende 2008 ausschließ-
liche die telefonische Inanspruchnahme 
des Arztes durch den Patienten berech-
nungsfähig war, wurde zum 1. Januar 
2009 zu einer haus- bzw. fachärztlichen 
Bereitschaftspauschale erweitert. Seit-
dem kann die Leistung nicht nur für eine 
telefonische Beratung berechnet werden, 
sondern auch bei anderen mittelbaren 
Arzt-Patienten-Kontakten gemäß 4.3.1 
der Allgemeinen Bestimmungen des 
EBM. Die so angepasste Abrechnungspo-
sition ist bei Kindern bis zum vollendeten 
zwölfte Lebensjahr bis zu zweimal, an-
sonsten einmal im Behandlungsfall be-
rechnungsfähig. Die erweiterte Leistung 
nach Nr. 01435 EBM wurde entsprechend 
neu mit 250 Punkten bewertet. 
Mit dieser Änderung der Leistung konnte 
das Problem der Berechnung mittelbarer 
Arzt-Patienten-Kontakte in der Praxis ge-
löst werden, dass durch Wegfall der Kon-
sultationsziffer mit Einführung des EBM 
2008 für solche mittelbaren telefo-

       –

In diesen Fällen kann die Nr. 01435 
EBM berechnet werden (Allge- 
meine Bestimmungen EBM I 4.3.1): 
„Andere Arzt-Patienten-Kontakte 
setzen mindestens einen telefo-
nischen und/oder mittelbaren 
Kontakt voraus, soweit dies berufs-
rechtlich zulässig ist. Ein mittel-
barer anderer Arzt-Patienten-Kon-
takt setzt nicht die unmittelbare 
Anwesenheit von Arzt und Patient 
an demselben Ort voraus. Finden 
im Behandlungsfall ausschließlich 
telefonische oder andere mittelbare 
Arzt-Patienten-Kontakte statt, sind 
diese nach der Gebührenordnungs-
position 01435 berechnungsfähig. 
Bei mehr als einer Inanspruchnah-
me derselben Betriebsstätte an 
demselben Tag sind die Uhrzeitan-
gaben erforderlich, sofern berech-
nungsfähige Leistungen erbracht 
werden. Bei Neugeborenen, Säug-
lingen und Kleinkindern gemäß 
4.3.5 sowie bei krankheitsbedingt 
erheblich kommunikationsge-
störten Kranken (z. B. Taubheit, 
Sprachverlust) ist ein persönlicher 
Arzt-Patienten-Kontakt auch dann 
gegeben, wenn die Interaktion des 
Vertragsarztes indirekt über die Be-
zugsperson(en) erfolgt, wobei sich 
Arzt, Patient und Bezugsperson(en) 
gleichzeitig an demselben Ort be-
finden müssen.

Info

Leistungslegende wurde im vorgenannten 
Beschluss festgelegt, dass der Bewer-
tungsausschuss bis zum 30. Juni 2010 die 
Auswirkungen der Änderung der Nr. 01435 
EBM überprüft und abhängig vom Ergeb-
nis der Evaluation über deren Fortbestand 
in der seit 1. Januar 2009 vorliegenden 
Form entscheidet. 

nischen Arzt-Patienten-Kontakte 
keine Vergütung mehr zur Ver-

fügung stand, sofern nicht 
mindestens ein persön-
licher Kontakt im Quartal 

mit dem Patienten stattfand. 
Erfolgte beispielsweise bei 

Kindern der einzige 
Arztkontakt im Quar-
tal telefonisch über 
die Erziehungsbe-
rechtigten, oder fand 
ausschl ießl ich im 
Quartal ein Kontakt 
über eine Pflegeper-

son statt, war seit An-
fang des Jahres 2009 kei-

ne Leistung abrechenbar. 
Wie zuvor auch ist die neu gestal-

tete Nr. 01435 EBM in demselben Arztfall 
jedoch nicht neben einer Versicherten-, 
Grund- oder Konsiliarpauschale berech-
nungsfähig. Im organisierten Notfall-
dienst kann die Leistung grundsätzlich 
nicht berechnet werden. In diesem Fall 
käme allerdings die entsprechende Kon-
sultationspauschale nach Nr. 01214, 01216 
oder 01218 EBM zuzüglich des Notdienst-
Zuschlages zum Ansatz.

– MMW Kommentar

Eine besondere Rolle spielt die Leistung 
in Berufsausübungsgemeinschaften (Ge-
meinschaftspraxen). Dort ist bei gemein-
samer Behandlung eines Patienten durch 
die Praxispartner bei Kennzeichnung 
durch die unterschiedlichen lebenslangen 
Arztnummern (LANR) auch eine Berech-
nung im Behandlungsfall trotz Ansatzes 
der Versicherten- oder Grundpauschale 
möglich. Die Nr. 01435 EBM ist gemäß 
Beschluss des Bewertungsausschusses zu-
nächst nur begrenzt bis zum 31. Dezember 
2010 berechnungsfähig. Mit Änderung der 




